
Auszug aus dem Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße vom 2. März 2026 

Verfahren 3 K 82/25.NW – VG Kusel-Altenglan 

(Das vollständige Urteil liegt in der Verwaltung zur Einsichtnahme bereit) 

 

 

 

 


